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A. Forschungsstand und Fragestellung

I. Die Zeit Ludwigs des Bayern

Zahlreiche Forschungen sind seit dem 19. Jahrhundert Ludwig dem Bayern ge-
widmet1. Er gilt als einer der bekanntesten und populärsten Herrscher des Alten 
Reiches und vor allem in Bayern als eine zentrale Figur der deutschen und baye-
rischen Geschichtsschreibung2. Die Bewertung seiner Person und Regierung ist 
trotzdem immer noch in voller Diskussion. Seine Regierungszeit ist in ihrer ers-
ten Hälfte von dem Thronkampf mit den Habsburgern3 und vor allem in ihrer 
zweiten Hälfte von der Auseinandersetzung mit der Kurie charakterisiert. Das 
war eine bewegte Zeit. Dementsprechend sind die Quellen nicht so geordnet und 
übersichtlich überliefert. Nicht selten auftauchende Widersprüche seiner Politik 
und unerwartete Wandlungen seiner Haltung machen dazu noch ein Urteil über 

	 1	Zu älteren Forschungen vgl. die Gesamtdarstellung bei Grundmann, Wahlkönigtum, 
Territorialpolitik und Ostbewegung.
	 2	Zur Persönlichkeit Ludwigs und seiner Regierungszeit im allgemeinen s. Angermeier, 
Kaiser Ludwig der Bayer; Thomas, Ludwig der Bayer (1282–1347); Moraw, Von offener 
Verfassung, S. 229–239; Schütz, Ludwig der Bayer – König und Kaiser; ders., Ludwig der 
Bayer; Rall, Die Wittelsbacher in Lebensbildern, S. 52–63; Boockmann, Stauferzeit und spä-
tes Mittelalter, S.  212–226; Prinz, Ludwig der Bayer; Fritze, Ludwig der Bayer; Miethke, 
Ludwig IV. der Bayer; Schimmelpfennig, Ludwig der Bayer (1314–1347); Kraus, Geschichte 
Bayerns, S. 145–161; Hartmann, Bayerns Weg in die Gegenwart, S. 104–112; Menzel, Lud-
wig der Bayer; ders., Ludwig der Bayer (1314–1347) und Friedrich der Schöne (1314–1330). 
Dass er auch in der neueren Zeit Biographen gefunden hat, zeigt seine Popularität. Für das 
breitere Publikum s. Benker, Ludwig der Bayer. Auch für das Publikum, aber mit höhe-
rem wissenschaftlichen Anspruch s. Thomas, Ludwig der Bayer (1282–1347). Seine „Rezep
tionsgeschichte“ hat auch neuerdings stärkeres Interesse gefunden. Die Geschichtsschreibung 
vor 1800 behandelt Ludwig den Bayern durchaus unterschiedlich, je nach ihrer Entstehungs-
zeit, ihrer Gattung und der Haltung ihres Autors. Als neuere Forschungen vgl. Kraus, Das Bild 
Ludwigs des Bayern; Moeglin, Das Bild Ludwigs des Bayern. Zu dem Wandel der „Memoria“  
Ludwigs seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts s. Menzel, Die Memoria Kaiser Ludwigs  
des Bayern, S. 265 ff. Zu der Repräsentation Ludwigs in Kunstwerken s. Glaser, Schwierige  
Erinnerung. Zum Ludwigsbild im 19. Jahrhundert und seiner Bedeutung für die Integration 
des Königreichs Bayern s. Murr, Das Mittelalter in der Moderne.
	 3	Grundlegend Schrohe, Der Kampf der Gegenkönige Ludwig und Friedrich. Wilhelm 
Erben hat die entscheidende Schlacht bei Mühldorf im Jahre 1322 eingehend untersucht. Vgl. 
Erben, Die Berichte der erzählenden Quellen; ders., Die Schlacht bei Mühldorf. Zu Fried-
rich dem Schönen von Habsburg, dem Rivalen Ludwigs im Thronkampf s. Wilhelm, Die Ver-
handlungen Ludwigs des Bayern mit Friedrich von Österreich; Strnad, Das Bistum Passau; 
Hödl, Friedrich der Schöne; Wiesinger, Zur deutschen Urkundensprache des österreichischen 
Herzogs Friedrichs des Schönen; Pauler, Friedrich der Schöne; Prötel, Großes Werk eines 
„kleinen Königs“; Heckmann, Das Doppelkönigtum Friedrichs des Schönen und Ludwigs des 
Bayern (1325–1327); Garnier, Der doppelte König.
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ihn schwer. Ludwig war seinen Zeitgenossen schon ein Rätsel4 und ist uns immer 
noch eine Aufgabe.

Seit dem 19.  Jahrhundert lag der Schwerpunkt der Forschung über Ludwig 
den Bayern auf seiner Auseinandersetzung mit der Kurie. Was die Studien seit 
den 1870er Jahren bis zum Anfang des 20.  Jahrhunderts betrifft, kann man an 
Interesse und Fragestellung den Zusammenhang mit dem Kulturkampf erken-
nen. Die Verbindung mit dem Aufschwung des deutschen Nationalismus und der 
nationaldeutschen Geschichtsschreibung ist ebenfalls kaum zu übersehen5. Lud-
wig repräsentierte dabei die deutsche Nation und er kämpfte als solcher mit dem 
ultramontanen Papsttum6. In diesem Kontext wurden zu der Auseinandersetzung 
zwischen Ludwig und den Päpsten allgemeine Darstellungen geschrieben7. Spe-
zielle Untersuchungen wurden auch durchgeführt8. Die einschlägigen Quellen 
wurden näher studiert9 und ediert. Die Forschung behandelte, wie einzelne Kräfte 
sich angesichts des Gegensatzes zwischen Ludwig und der Kurie verhielten10. Vor 
allem süddeutsche Bistümer wurden eingehend untersucht, und die Ergebnisse  

	 4	Zu der Bewertung Ludwigs durch Matthias von Neuenburg und Albertino Mussato  
s. Fritze, Ludwig der Bayer, S. 274 f. Zu der Darstellung Albertinos vgl. auch Giese, Bemer-
kungen zu Albertino Mussatos Ludovicus Bavarus.
	 5	Kaufhold, Öffentlichkeit im politischen Konflikt, S. 449 f.; Moeglin, Das Erbe Ludwigs 
des Bayern, S. 17.
	 6	Allerdings gab es noch eine andere einflussreiche Meinung, die den national-deutschen 
politischen Kurs nicht durch Ludwig, sondern durch die Kurfürsten, vor allem den Erzbischof 
Balduin von Trier verkörpert gesehen hat. Vgl. Stengel, Avignon und Rhens; ders., Baldewin 
von Luxemburg. S. auch Scholz, Politische und weltanschauliche Kämpfe, S. 310 f. Die neuere 
Forschung weist dagegen erneut darauf hin, dass Balduin durchaus eigene Interessen ver-
folgte. S. Thomas, Ludwig der Bayer: Reichspolitik und Landespolitik; Schmid, Die Bistums-
politik Ludwigs des Bayern, S. 62 ff.
	 7	Etwa die Arbeiten von Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baiern; 
Müller, Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der römischen Curie; Möller, Ludwig der Bayer 
und die Kurie. Z. B. betrachtet Möller, Ludwig der Bayer und die Kurie, S. 227 ff. nicht Bal-
duin, sondern Ludwig als Vertreter des Interesses des Reiches, der konsequent für den libera-
len säkularen Staat mit der Kurie kämpfte.
	 8	Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste; Chroust, Die Romfahrt Ludwigs des 
Bayern; Pflugk-Harttung, Die Wahl des letzten kaiserlichen Gegenpapstes; Aistermann, Bei-
träge zum Konflikt Johanns XXII.; Scholz, Politische und weltanschauliche Kämpfe.
	 9	Dies gilt insbesondere für die Appellationsschriften Ludwigs aus den Jahren 1323/24. 
Vgl. Müller, Ludwigs des Bayern Appellationen gegen Johann XXII.; Zeumer, Zur Kritik der 
Appellationen Ludwigs des Bayern; Hofer, Zur Geschichte der Appellationen König Ludwigs 
des Baiern; Bock, Die Appellationsschriften König Ludwigs IV. Zu dem Text von „Licet iuris“ 
von 1338 s. Zeumer, Ludwigs des Bayern Krönungswahlgesetz Licet iuris. Zu den Prokurato-
rien bei der Verhandlung zwischen Ludwig und der Kurie s. Bock, Die Prokuratorien Kaiser 
Ludwigs IV.
	 10	Kunze, Die politische Stellung der niederrheinischen Fürsten; Pflugk-Harttung, Anhang, 
Gegner und Hilfsmittel Ludwigs des Bayern; Hetzenecker, Studien zur Reichs-und Kirchen-
politik des Würzburger Hochstifts; Hauber, Die Stellungnahme der Orden und Stifter des Bis-
tums Konstanz; Schäfer, Zur politischen Stellung des niederrheinischen Adels; Dormann, Die 
Stellung des Bistums Freising; Schütte, Zur Stellung der Städte und Fürsten am Rhein; Fink, 
Die Stellung des Konstanzer Bistums. Derartige Forschungen erschienen noch in der zweiten 
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waren sogar bei den dem Herrschaftszentrum Ludwigs benachbarten Bistümern 
wie Freising oder Augsburg sehr komplex. Sie zeigen lokale Zwistigkeiten und 
chaotische Situationen11.

Auch in der zweiten Hälfte des 20.  Jahrhunderts waren die Verhandlungen 
zwischen Ludwig und der Kurie Gegenstand ausführlicher Untersuchungen12. 
In diesem Zusammenhang erschienen relativ viele Beiträge über das Verhältnis 
Ludwigs zu den Intellektuellen, besonders den Franziskanern13. Die herrschende 
Meinung der Forschung hat die Frage der Herrschaft in Italien als den substan-
tiellen Grund des Gegensatzes zwischen dem Wittelsbacher und Avignon angese-
hen14 und die Einflüsse der Intellektuellen wie Wilhelms von Ockham oder Mar-
silius’ von Padua auf die Politik eher nüchtern und nicht so hoch eingeschätzt15, 

Hälfte des 20. Jahrhunderts, vgl. Zöpfl, Die Augsburger Bischöfe und ihre Stellung; Lenzen-
weger, Konzilsbestimmungen und Praxis der Kurie von Avignon.
	 11	Die Situation war in dem gleichen Bistum je nach der Zeitspanne verschieden. Es kam 
nicht selten vor, dass ein vom Papst providierter Kandidat und ein vom Domkapitel gewähl-
ter Kandidat um einen Bischofsstuhl kämpften und dass dabei letzterer eher den Vorrang 
gewann. Bischof, Domkapitel und einzelne Orden konnten sich unterschiedlich verhalten. 
In dem gleichen Mönchsorden konnten die leitenden Personen des Ordens und die meis-
ten Mönche unterschiedliche Haltungen einnehmen. Die Haltung des Domkapitels und die 
Stellungnahme der einzelnen Mitglieder konnten ebenfalls gegensätzlich sein. Das Dom
kapitel konnte Ludwig unterstützen, während zugleich einzelne Mitglieder bei der Kurie um 
Pfründen werben konnten. Vgl. Lenzenweger, Konzilsbestimmungen und Praxis der Kurie  
von Avignon.
	 12	Schwöbel, Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem Bayern und der römischen 
Kurie; Lückerath, Zu den Rekonziliationsverhandlungen Ludwigs des Bayern; Schütz, Die 
Appellationen Ludwigs des Bayern; ders., Die Prokuratorien und Instruktionen Ludwigs des 
Bayern; ders., Papsttum und Königtum in den Jahren 1322–1324; ders., Die Verhandlungen 
Ludwigs des Bayern mit Benedikt XII.; Thomas, Französische Spionage; ders., Kaiser Lud-
wigs Verzicht; ders., Clemens VI. und Ludwig der Bayer. Ludwigs Tod im Kirchenbann hat 
den Wittelsbachern ein schwieriges Erbe hinterlassen, vgl. Pfeiffer, Um die Lösung Ludwigs 
des Bayern aus dem Kirchenbann.
	 13	Offler, Meinungsverschiedenheiten am Hof Ludwigs des Bayern; Hofmann, Der Anteil 
der Minoriten; Brampton, Ockham, Bonagratia and the Emperor Lewis IV.; Bosl, Der geistige 
Widerstand am Hofe Ludwigs des Bayern; ders., Die „Geistliche Hofakademie“; Schütz, Der 
Kampf Ludwigs des Bayern gegen Papst Johannes XXII.; De Boer, Ludwig the Bavarian and 
the scholars; Nehlsen, Die Rolle Ludwigs des Bayern.
	 14	Z. B. Offler, Empire and Papacy; Miethke, Kaiser und Papst im Spätmittelalter; Thomas, 
Ludwig der Bayer (1282–1347), S. 122 ff.; Schimmelpfennig, Ludwig der Bayer (1314–1347), 
S. 463 f.; Menzel, Ludwig der Bayer (1314–1347) und Friedrich der Schöne (1314–1330). Zum 
Verhältnis Ludwigs zu Italien s. Berg, Der Italienzug Ludwigs des Bayern; Pauler, Deutsche  
Könige und Italien, S. 115–172.
	 15	Offler, Meinungsverschiedenheiten am Hof Ludwigs des Bayern; Brampton, Ockham, 
Bonagratia and the Emperor Lewis IV.; Schütz, Der Kampf Ludwigs des Bayern gegen Papst 
Johannes XXII., S. 393 ff.; Boockmann, Stauferzeit und spätes Mittelalter, S. 220, 222 f.; De 
Boer, Ludwig the Bavarian and the scholars; Becker, Das Kaisertum Ludwigs des Bayern; 
Miethke, Wirkungen politischer Theorie; Schmid, Die Hoftage Kaiser Ludwigs des Bayern, 
S. 442 ff. S. auch schon Hofmann, Der Anteil der Minoriten. Godthardt, Marsilius von Padua, 
betont allerdings wieder die Einflüsse Marsilius’ von Padua auf die Politik Ludwigs in der 
Phase um die Kaiserkrönung.


